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Anpassung der Schmutzwassergebühren für das Jahr 2017 
 
Sachverhalt: 
Die letzte Anpassung der Schmutzwassergebühren für die Gemeinde Appen erfolgte 
zum 1. Januar 2015. 
Die jetzige Gebührenkalkulation hat ergeben, dass für das Jahr 2017 die Gebühren 
für die Grundgebühr sowie der Zusatzgebühr erhöht werden müssen. 
Insbesondere im Bereich der Ausgaben sind die Ansätze für die bauliche Unterhal-
tung des Schmutzwassernetzes sowie der Abwassergebühren, die an den Abwas-
serzweckverband zu leisten sind, gegenüber der Kalkulation nicht unwesentlich ge-
stiegen. Da der Jahresabschluss für das Jahr 2016 im Gebührenhaushalt Schmutz-
wasser mit einem voraussichtlichen Defizit in Höhe von rund 53.000 € abschließen 
wird, ist bereits ein Teilbetrag dieses Defizites (17.509,67 €) in die Kalkulation einge-
flossen. Der noch bestehende Fehlbetrag in Höhe von 30.928,57 € aus dem Jahr 
2015 ist zu einem Drittel (10.309,52 €) in der Kalkulation berücksichtigt worden, da 
laut Kommunalabgabengesetz Schleswig-Holstein der Fehlbetrag innerhalb der 
nächsten drei Jahre auszugleichen ist. Diese Beträge sind im Verhältnis der Ge-
samtkosten auf die Grundgebühr und die Zusatzgebühr verteilt worden. 
 
Der Vorlage beigefügt ist die Gebührenkalkulation, der die Berechnung der Gebüh-
rensätze für das Jahr 2017 entnommen werden kann. Außerdem liegt eine Übersicht 
der Gebührensätze für die Schmutzwasserbeseitigung in der Gemeinde Appen ab 
2000 bei 
 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Aus Sicht der Verwaltung sollte auch für die Kalkulation nicht von der bisherigen Be-
rechnungsart abgewichen werden, da die Kosten, die für die Grundgebühr sowie für 
die Zusatzgebühr zugrunde gelegt werden, genau feststellbar sind. 
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Entsprechend der Kalkulation für 2017 ergibt sich eine Grundgebühr in Höhe von 
4,80 € monatlich je Wohneinheit bzw. mindestens 7,20 € monatlich je Grundstücks-
anschluss. Das bedeutet, dass die Grundgebühr zum 1. Januar 2017 um 0,46 € mo-
natlich je Wohneinheit bzw. 0,69 € monatlich je Grundstücksanschluss gegenüber 
2016 erhöht werden muss. 
Weiter ergibt sich aus der Kalkulation, dass zur Deckung der entstehenden Kosten 
eine Zusatzgebühr in Höhe von 1,92 € je Kubikmeter Schmutzwasser erforderlich ist. 
Gegenüber dem Jahr 2016 muss die Zusatzgebühr damit um 0,35 € je Kubikmeter 
Schmutzwasser erhöht werden.  
 
 
Finanzierung: 
Die entsprechenden Benutzungsgebühren sind aufgrund der Gebührenkalkulation für 
die Schmutzwassergebühren 2017 in den Haushaltsplan 2017 zur Haushaltsstelle 
70000 110000 eingestellt worden. 
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
Entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss nimmt die Gebührenkalkulation für 2017 zur Kenntnis und be-
schließt, die Schmutzwassergebühren ab 1. Januar 2017 wie folgt anzupassen: 
 

1. Die Grundgebühr beträgt je Wohneinheit monatlich  4,80 €, 
mindestens jedoch je Grundstücksanschluss monatlich 7,20 €. 

 
2. Die Zusatzgebühr beträgt je Kubikmeter Schmutzwasser 1,92 €. 

 
Die Beitrags- und Gebührensatzung der Gemeinde Appen ist entsprechend zu än-
dern. 
 
 
 
 
 
 
Banaschak 
Bürgermeister 
 
 
 
Anlagen: Gebührenkalkulation 
       Übersicht der Gebührensätze ab 2000 
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